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„Was wir heute in Berlin abgeschlossen haben, kann sich sehen las-
sen. Die tarifvertraglichen Regelungen bieten den Beschäftigten 
hohe Verlässlichkeit, Schutz und reichlich Perspektive. Der heute ge-
einte Tarifvertrag lässt sich in aller Kürze mit TVöD Plus umschrei-
ben“, fasste dbb Verhandlungsführer Volker Geyer das Ergebnis 
in aller Kürze zusammen, nachdem sich dbb und Arbeitgeber am 
30. September 2019 in Berlin auf die letzten Details des neuen Tarif-
werks geeinigt hatten.

Nach mehr als einjähriger Verhandlungszeit haben die Tarifpartner ein Tarifwerk vorgelegt, mit 
dem die Beschäftigten, die nun vor der Wahl stehen, zur neuen Autobahn GmbH zu wechseln, 
eine verlässliche Grundlage haben, ihre Entscheidung zu treffen. Geyer konkret: „Der Besitz-
stand wird gewahrt, die Tabelle ist auf TVöD-Niveau und die Eingruppierungsregelungen sind 
verbessert und durchlässiger gestaltet worden. Auch ist es uns gelungen, für die Beschäftigten 

der Autobahn GmbH 
ein volles 13. Monats-
gehalt und weitrei-
chenden Schutz bei 
Berufsunfähigkeit zu 
erstreiten, um nur 
zwei wesentliche Ver-
besserungen zu nen-
nen. Heute haben wir 
das Ganze mit guten 
Überleitungsregelun-
gen abgerundet.“
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Abschluss bei der Autobahn GmbH

Zufrieden mit dem Tarifabschluss: Gunther Adler, Geschäftsführer Personal der Autobahn GmbH, Volker Geyer, dbb Verhandlungsführer,  
Wolfgang Pieper, ver.di Verhandlungsführer, Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH

db
b 

ak
tu

el
l

Nach langer Hängepartie sind die längst überfäl-
ligen Tarifverhandlungen zur Bundesfernstraßen-
reform zwischen Gewerkschaften und Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) am 19. Juli 2018 in Berlin gestartet. Beim 
Auftakt der Tarifverhandlungen im BMVI machten 
Volker Geyer, Hermann-Josef Siebigteroth und An-
dreas Hemsing aus der BTK-Geschäftsführung deut-
lich, dass man eine echte Beteiligung der Beschäf-
tigten, ihrer Gewerkschaften und der Betriebs- bzw. 
Personalräte erwarte. Dem Gespräch vorausgegangen war ein Spitzentre� en 
am 13. Juli 2018 mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin.
dbb Vize und Tarifvorstand Volker Geyer zeigte sich nach der ersten Runde „vorsichtig optimistisch“. 
„Wir durften feststellen, dass sich die vom Bundesverkehrsministerium vertretene Arbeitgeberseite 
nun endlich konkret der Lösung der vielfältigen und komplexen Probleme beim Übergang der Auto-
bahnverwaltung von den Ländern auf den Bund widmen möchte“, fasste Geyer den Auftakt der Tarif-
verhandlungen zusammen.

Zeit- und Themenplan verabredet
In der Runde, in der BMVI-Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz die Verhandlungen für den Bund führte, 
wurde ein detaillierter Zeit- und Themenplan für die weiteren Verhandlungsrunden verabredet. Zudem 
wurde ein erster Tarifvertrag zur Absicherung der Beschäftigten bei Erklärung der Wechselbereitschaft 
unterzeichnet, „der sicherstellt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich für einen Wechsel von ihrem 
jeweiligen Landesarbeitgeber zum Bund aussprechen wollen, in keinem Fall ihr gesetzlich verankertes 

Widerspruchsrecht gegen 
diese Erklärung verlieren“, 
erläuterte Geyer, „das ist 
eine erste wichtige vertrau-
ensbildende Maßnahme, 
um Ruhe in die verunsicher-
ten Belegschaften und Sach-
lichkeit in die weiteren Dis-
kussionen zu bringen.“ Geyer 
weiter: „Wir müssen nun 16 
einzelne Landesregelungen 
mit denen des Bundes unter 
einen Hut bringen und Ent-
gelte, Rahmenbedingungen 
wie Arbeitszeit und Zu-
schläge sowie betriebliche 
Zuordnungen regeln.“
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Bundesfernstraßenreform: Tarifverhandlungen gestartet

Erste Regelung zur 
Absicherung der Beschäftigten

Hermann-Josef Siebigteroth, Andreas Hemsing und Volker Geyer, rechts, im Gespräch mit 
BMVI-Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz, zweiter von links
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Die Geschäftsführung der dbb Bundestarifkommis-
sion (BTK) hat unter Führung von Volker Geyer, Fach-
vorstand Tarifpolitik, am 16. März 2018 im dbb forum 
Berlin mit Vertretern der Bundesministerien des In-
nern, für Verkehr sowie für Finanzen die Grundlage 
für zeitnahe Tarifverhandlungen für die Beschäf-
tigten des künftigen Fernstraßen-Bundesamts sowie 
der zu errichtenden bundeseigenen Infrastrukturge-
sellschaft Autobahnen geschaffen. Zentrale Themen 
waren unter anderem die Eingruppierung der Beschäf-
tigten, die im Rahmen des Fernstraßen-Überleitungs-
gesetzes von den Ländern zum Bund wechseln, Fragen der Personalüberleitung selbst 
sowie Themen aus den Bereichen Arbeitszeit- und Zuschlagsregelungen.

Forderungen
Für den dbb drängen Volker Geyer, Hermann-Josef Siebigteroth und Andreas Hemsing aus der BTK-
Geschäftsführung den Bund, zeitnahe Zusagen und Regelungen in gleich mehreren tarifvertrag-
lichen Zusammenhängen zu vereinbaren. Bedarf für neue Regelungen besteht insbesondere in 
der Eingruppierung, da es in der Entgeltordnung des Bundes zum TVöD an spezifischen Merkma-
len für die Berufsgruppen im Straßenbau und Straßenbetriebsdienst fehlt. Weitere Forderungen 
der Gewerkschaften beruhen auf organisatorischen Fragestellungen, wie zum Beispiel die Zeitab-
läufe bis zur Errichtung der bundeseigenen Infrastrukturgesellschaft Autobahnen und ihrer mög-
lichen Tochtergesellschaften oder Niederlassungen. Hierzu stellt der Gesetzgeber knapp bemes-
sene zeitliche Vorgaben auf. Es werden zwar umfassende Garantien der Interessen der bisherigen 
Landesbeschäftigten abgegeben, jedoch sind diese bislang lediglich in einer Leitlinie im Fernstra-
ßen-Überleitungsgesetz aufgeführt. Sie müssen deshalb zwingend durch die Tarifpartner ausge-
staltet werden.

Landesbeschäftigte: Wechselbereitschaft muss erklärt werden
Der dbb verlangt für die Tarifbeschäftigten im Straßenbau und Straßenbetriebsdienst der Länder, 
also insbesondere für die Bereiche Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung von Bundesautobahnen, 
ein Höchstmaß an Schutz ihrer Interessen. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Länder bis späte-
stens zum 1. Januar 2019 die Bereitschaft dieser Beschäftigten zum Wechsel individuell erfragen 
und dem Bund außerdem einen Verwendungsvorschlag machen. Der dbb hat klargestellt, dass die 
Erklärung zur Wechselbereitschaft zum Anfang des kommenden Jahres keine Festlegung für den 
späteren Übergangszeitpunkt sein darf. Konkret fordern die Gewerkschaften den Abschluss eines 
Tarifvertrags mit dem Bund. Die Erklärung der Wechselbereitschaft vom Land auf den Bund darf in 
keinem Fall die Möglichkeit ausschließen, dem Übergang auf den Bund gemäß § 613a BGB zu wi-
dersprechen.
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Auftakt Tarifverhandlungen mit dem Bund

dbb drängt  
auf Tariflösungen
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Arbeitsgruppe zur Bundesfernstraßenreform hat 
am 7. August 2018 im Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Arbeit be-
gonnen. Der Bund sagte zu, als einen zentralen Bau-
stein für die anschließenden Tarifverhandlungen 
eine Arbeitsortgarantie mit sozialer Absicherung im 
Tarifvertrag zu verhandeln. Ein deutlicher Dissens 
bestand jedoch bei der Wahrung der paritätischen 
Mitbestimmung im Gesellschaftsvertrag.

Arbeitsgruppe bereitet Tarifverträge vor
Die Ständige Arbeitsgruppe soll die Tarifverhandlungen sowie die weiteren Übertragungsprozesse bei 
der Gründung der Infrastrukturgesellschaft sowie des Fernstraßenbundesamtes vorbereiten und Eck-
punkte für die anschließenden Tarifverträge bis Ende Oktober 2018 erarbeiten. Darüber hinaus sollen 
dort alle beamten- und mitbestimmungsrechtlichen Fragestellungen behandelt werden. Für den dbb 
nahmen an der ersten Sitzung im BMVI der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand 
Tarifpolitik, Volker Geyer, Andreas Hemsing, Geschäftsführung dbb Bundestari� ommission (BTK) und 
Bundesvorsitzender komba gewerkschaft, Hermann-Josef Siebigteroth, Geschäftsführung BTK und 
Bundesvorsitzender VDStra., Jan-Georg Seidel, Bundesvorsitzender BTB, Frank Nichtitz, Landesvorsit-
zender VDStra. Nordrhein-Westfalen und Mitglied der BTK, sowie Roland Kristeleit, Landesvorsitzen-
der VDStra. Brandenburg und Mitglied der BTK, teil. 

Noch viel Kon� iktsto� 
„Ohne ein grundsätzliches Entgegenkommen der Arbeitgeberseite in den wichtigen Fragen wird eine 
tragbare Lösung der vielen und komplexen Einzelprobleme beim Übergang der Beschäftigten auf den 
Bund nicht möglich sein“, machte Volker Geyer gegenüber den Vertretern des Bundes unmissverständ-
lich klar. Dass die Gespräche noch viel Kon� iktsto�  bieten werden, zeigte sich bereits in der ersten AG-
Runde: Zwar konnte der dbb erreichen, dass im Hinblick auf das Standortkonzept die Verp� ichtung des 
Bundes eingehalten werden soll, eine Arbeitsortgarantie mit sozialverträglichen Kriterien zu verhan-
deln. Diese soll als ein entscheidender Eckpunkt für die anschließenden Tarifverhandlungen festge-

schrieben werden. 

Demgegenüber verlief die Diskus-
sion über den vom Bund vorgelegten 
Entwurf des Gesellschaftsvertrags 
zur Gründung der Infrastrukturge-
sellschaft denkbar kontrovers. Nach 
den Plänen der Arbeitgeberseite 
wäre die Arbeitnehmermitbestim-
mung im Aufsichtsrat von Anfang 
an ausgeschlossen. Zudem schreibt 
der Entwurf eine Zustimmung des 
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Tarifvertrag Bundesfernstraßenreform

Ständige Arbeitsgruppe 
entwickelt erste Eckpunkte

Die Kommissionen der Gewerkschaften, links, und der Arbeitgeberseite, rechts
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2019 der Schlussstein gesetzt, in denen der dbb umfassend dafür gesorgt hat, dass der Besitzstand der 
Beschäftigten gewahrt wird und gleichzeitig neue Perspektiven aufgezeigt werden. Die Kernpunkte 
des Überleitungstarifvertrags sind folgende:

Geltungsbereich des Überleitungstarifvertrags
Durch den Bestandsschutz bleiben bestehende tarifliche Ansprüche von Beschäftigten und Auszubil-
denden auch bei der Autobahn GmbH erhalten und sind abgesichert. Der Bestandsschutz gilt bei zur 
Autobahn GmbH wechselnden Beschäftigten abgestuft.

Überleitung in das Entgeltsystem
Die Überleitung erfolgt zunächst immer unter Beibehaltung der bestehenden Eingruppierung, Stufen-
zuordnung und zurückgelegter Stufenlaufzeit. Die Beschäftigten können jederzeit einen Antrag auf 
Höhergruppierung stellen, wenn sich eine höhere Eingruppierung bei der Autobahn GmbH ergibt. Der 
Antrag wirkt dabei auf den Stichtag des Übergangs zurück, wenn er vor dem 1. Januar 2022 gestellt 
wird. Wird er später gestellt, erstreckt sich die Rückwirkung jeweils nur auf die zurückliegenden sechs 
Monate. Herabgruppierungen aus Anlass des Wechsels sind ausgeschlossen.

Tarifliche Ansprüche
Die in den Tarifwerken TVÜ-Länder, TVÜ-Hessen oder TVÜ-VKA geregelten Besitzstände haben wei-
terhin Bestand. Hiervon sind persönliche Zulagen, individuelle Tabellenendstufen, kinderbezogene 
Bezahlungsbestandteile, Strukturausgleiche, Ansprüche auf erweiterte Entgeltfortzahlung sowie auf 
Beihilfe erfasst. 

Nicht tarifliche Ansprüche
Die Beschäftigten, die am oder bereits vor dem Stichtag des Betriebsübergangs wechseln, haben einen 
Anspruch auf einen Ausgleichsbetrag in Höhe von monatlich 50 Euro für alle ab dem Betriebsübergang 
nicht mehr anwendbaren und im EÜTV nicht ausdrücklich geregelten Rechtspositionen landesspezi-
fischer Art. Für Ansprüche, die von der Autobahn GmbH nicht fortgesetzt beziehungsweise nicht ver-
schafft werden können, gelten weitere finanzielle Ausgleichsregelungen.

Sicherung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsstätte
Im Tarifvertrag sind außerdem der Arbeitsplatz und die konkrete Arbeitsstätte abgesichert. Sollte 
die Arbeitsstätte keinen Fortbestand haben, gelten finanzielle Ausgleichsregelungen sowohl für die 
Fahrtzeit als auch für die Fahrtstrecke. Kündigungen einschließlich Änderungskündigungen sind aus-
geschlossen.
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Am 26. November 2018 fand im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) eine weitere Sitzung der Ständigen Arbeitsgruppe zur Bundesfernstraßenreform statt. 
Die Arbeitsgruppe soll die Tarifverhandlungen zur Infrastrukturgesellschaft (IGA) begleiten 
und alle beamten- und mitbestimmungsrechtlichen Fragestellungen behandeln. In der drit-
ten Sitzung ging es diesmal um das Ausbildungskonzept sowie um die Perspektiven für die 
Beamten in der IGA. Für den dbb nahmen der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Beam-
tenpolitik des dbb, Friedhelm Schäfer, der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fach-
vorstand Tarifpolitik, Volker Geyer, sowie Hermann-Josef Siebigteroth, Geschäftsführung dbb 
Bundestarifkommission und Bundesvorsitzender VDStra., und Jan-Georg Seidel, Bundesvor-
sitzender BTB, teil.

Ausbildung in der IGA
Die IGA möchte zukünftig Berufsausbildungen, Traineeprogramme, ein duales Studium und Meis ter
ausbildungen anbieten. Nach Angaben des BMVI sollen die unternehmenseigenen Ausbildungen 
allerdings erst mit dem Jahr 2021 starten. Volker Geyer machte gegenüber dem Staatssekretär,  
Dr. Schulz, deutlich, dass dieser Zeitpunkt viel zu spät kommt: „Die IGA braucht jetzt junge Menschen. 
Nur so kann sie die Nachwuchsgewinnung für ihren Unternehmenserfolg nutzen.“

Beamtinnen und Beamte in der IGA
Derzeit wird von Seiten des BMVI ein Konzept erar
beitet, wonach grundsätzlich die Beamtinnen und 
Beamten an das FernstraßenBundesamt (FBA) ver
setzt und anschließend der IGA zugewiesen wer
den sollen. Dies soll freiwillig geschehen. Volker 
Geyer erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass 
die Gewerkschaften sich mit dem BMVI Ende Okto
ber 2018 in einem Eckpunktepapier geeinigt haben, 
dass durch einen Tarifvertrag die Sicherung des Ar
beitsplatzes und des Arbeitsorts vereinbart wird. 
Sollte diese Sicherung nicht möglich sein, sollen ta
rifvertragliche Ausgleichsregelungen getroffen wer
den. „Genau diese Sicherungsgarantien brauchen 
wir wirkungsgleich auch für die Beamtenschaft in 
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Beamte in der IGA: Eine Frage der Perspektive
Bundesfernstraßenreform
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Der dbb beamtenbund und tarifunion (dbb) 
und ver.di haben sich am 31. Oktober 2018 in 
Berlin mit der Arbeitgeberseite, der Infrastruk-
turgesellschaft des Bundes für Autobahnen 
(IGA), auf eine Eckpunktevereinbarung ver-
ständigt. Diese soll als Grundlage für die nun 
anstehenden Tarifverhandlungen für die neu 
gegründete IGA dienen. Darüber hinaus ist 
es den Gewerkschaften gelungen, sowohl mit 
dem Bund als auch mit den Ländern einen Ta-
rifvertrag zur Absicherung der Beschäftigten 
bei der Erklärung der Wechselbereitschaft zu 
unterzeichnen. Der Tarifvertrag stellt sicher, dass die Beschäftigten, die sich in 
der laufenden Befragungsaktion für einen Wechsel von ihrem jeweiligen Lan-
desarbeitgeber zum Bund aussprechen wollen, in keinem Fall ihr gesetzlich ver-
ankertes Widerspruchsrecht verlieren.
Grundsätzlich sollen die künftigen Tarifvertragsregelungen für die IGA dem TVöD (Bund) folgen. Es 
werden zwei Tarifverträge abgeschlossen, die das neue Beschäftigungsverhältnis und den Bestands-
schutz regeln. 

Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der IGA
Für die Beschäftigten der IGA wird ein neuer Tarifvertrag (TV IGA) abgeschlossen. Er regelt alle Be-
schäftigungsbedingungen eigenständig und wird speziell auf die Belange der IGA und ihrer Beleg-
schaft zugeschnitten sein. Die Mantelregelungen des TV IGA orientieren sich am TVöD (Bund). Die 
durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt für Beschäftigte, die ständig Wech-
selschicht- oder Schichtarbeit leisten, sowie für Beschäftigte in Autobahnmeistereien und Kfz-Werk-
stätten 38,5 Stunden und für alle übrigen Beschäftigten 39 Stunden. Für regional unterschiedliche 
Arbeitszeiten, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein, werden Sonderregelungen geschaffen. Das 
Entgeltsystem folgt in seiner Grundstruktur ebenfalls dem TVöD (Bund). Dabei wird der Aufstieg 
durchlässiger als bisher sein. Die bundesweit zahlreichen Zulagen- und Zuschlagsregelungen werden 
durch ein neu geordnetes, möglichst vereinfachtes System ersetzt.

Umfassende Absicherung durch Überleitungstarifvertrag
Für die Überleitung der Beschäftigten vom Land auf den Bund wird ein Überleitungstarifvertrag ab-
geschlossen. Zentraler Inhalt dieses Überleitungstarifvertrags ist eine umfassende Regelung der Be-
sitzstandssicherung für die Beschäftigten, die aus einem Arbeitsverhältnis bei den Ländern auf die 
IGA übergehen. Es wird sichergestellt, dass kein Beschäftigter, der vom Land zum Bund wechselt, 
schlechter gestellt wird als bisher. Darüber hinaus wird durch den Überleitungstarifvertrag die Siche-
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Tarifvertrag Bundesfernstraßenreform

Einigung auf eine 
Eckpunktevereinbarung
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Der dbb hat am 24. und 25. Januar 2019 in 
Berlin die Verhandlungen mit den Vertre-
tern der Arbeitgeber vom Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) sowie von der Infrastrukturgesell-
schaft, die nunmehr offiziell „Die Auto-
bahn GmbH des Bundes“ heißt, zur künf-
tigen Entgeltordnung aufgenommen. In 
diesem ersten Termin der paritätisch be-
setzten Verhandlungsgruppe führte der 
dbb Fachvorstand Tarifpolitik, Volker 
Geyer, durch das von den Gewerkschaften 
ausgearbeitete Forderungspapier. Darin werden für die künftigen Beschäf-
tigten der Autobahngesellschaft in den einschlägigen Bereichen Planung, 
Bau, Betrieb sowie Unterhaltung von Autobahnen umfangreiche Verbes-
serungen bei der Eingruppierung gefordert.

Forderung nach Aufwertungen und mehr Wertschätzung
Der dbb fordert, den Eingruppierungstarif bei der Autobahngesellschaft in enger Anlehnung an die 
vorhandene Eingruppierungssystematik in der Entgeltordnung zum TVöD für den Bundesbereich aus-
zugestalten. Allein dieser formale Anknüpfungspunkt macht gegenüber dem bislang maßgebenden 
Ländertarif bereits Aufwertungen von Eingruppierungen erforderlich. Insbesondere soll die Arbeitsleis- 
tung von ausgebildeten Straßenwärtern, Meistern, Technikern, Ingenieuren und von den einschlägig 
eingesetzten Beschäftigten bei der Autobahngesellschaft besser wertgeschätzt werden. Dabei wird 
für die Autobahngesellschaft ein stärker am Grundsatz der Durchlässigkeit orientierter Zugang zur Ein-
gruppierung gefordert. Hierzu soll die konkrete Eingruppierung außer für die Beschäftigten mit einer 
einschlägigen Vor- und Ausbildung auch für Beschäftigte aufgrund ihrer Erfahrungen zugänglich wer-
den und dabei gleich bewertet sein.

Diskussion um Eingruppierungsgrundsätze
Eine klare Absage erteilten die Gewerkschaften den Überlegungen auf Arbeitgeberseite, einen System-
wechsel in der bislang bei den Ländern wie beim Bund tariflich eingeübten Eingruppierung einzufüh-
ren beziehungsweise eine Abkehr von den rechtssicheren Vorschriften der Tarifautomatik in §§ 12 und 
13 des jeweiligen Mantelrechts einzuleiten. Insbesondere lehnt der dbb ab, bei der Eingruppierung an-
dere Voraussetzungen als die auszuübende Tätigkeit voranzustellen.
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Bundesfernstraßenreform

Verhandlungsauftakt über 
die Entgeltordnung bei der 
Autobahngesellschaft des Bundes
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„Wir haben heute viel geschafft. Die Entgelt-
ordnung für die Beschäftigten der Autobahn 
GmbH des Bundes nimmt endlich Konturen an. 
Die Verhandlungen standen tatsächlich kurz vor 
dem Abbruch, fasst dbb Verhandlungsführer 
Volker Geyer am Ende der zweiten Verhand-
lungsrunde am 13. Februar 2019 im Berliner dbb 
forum die Situation zum Thema Entgeltordnung 
zusammen. Zugleich ermahnte er die Arbeit-
geberseite, „dass es weitergehen muss. Zügige 
Verhandlungen und klare, positive Ergebnisse 
sind jetzt notwendig, um einen überzeugenden Tarifvertrag für die künftigen 
Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes zu schaffen.“ 

Konkrete Fortschritte
Nach zähen und schwierigen Verhandlungen hat die Arbeitgeberseite am 13. Februar 2019 fol-
gendes Tarifangebot gemacht und ist damit auf unsere grundlegenden Forderungen zur Ein-
gruppierung eingegangen:

 Ausgebildete Straßenwärter ebenso wie Beschäftigte im Werkstattbereich mit entspre-
chender Berufsausbildung und Tätigkeit werden in die Entgeltgruppe 6 als Eckeingruppie-
rung eingruppiert. Darauf aufbauend erfolgt die Eingruppierung insbesondere bei hoch-
wertigen Arbeiten in die Entgeltgruppe 7 und bei besonders hochwertigen Arbeiten in die 
Entgeltgruppe 8. Hierzu sind weitere Funktionsmerkmale auch für höhere Eingruppierungen 
noch auszuverhandeln.

 Eine verbesserte und nach oben durchlässige Eingruppierung von Meistern, Technikern und 
Ingenieuren wird außerdem erstmals für die Autobahn GmbH des Bundes geschaffen; hier-
von werden ebenso Beschäftigte erfasst, die keine einschlägige Berufsausbildung haben.
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„Wir haben heute viel 
geschafft, aber weitere Schritte 
müssen jetzt folgen!“

Die Verhandlungskommission diskutiert
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Die Sicherungsregelungen nach diesem Tarifvertrag insbesondere für Maßnahmen im Zusammen-
hang mit oder in der Folge von betrieblichen beziehungsweise organisatorischen Änderungen gelten 
bis zum 31. Dezember 2025. Darüber hinaus greift ein Kündigungsschutz bei ÖPP-Projekten bis zum 
31. Dezember 2030. 

Leistungsminderung und Zusatzurlaub
Die im Land und in den Kommunen weiter fortgeltenden Regelungen für nicht voll leistungsfähige 
Arbeiter und Angestellte finden bei der Autobahn GmbH ebenfalls weiterhin Anwendung. Entspre-
chendes gilt für die Regelungen zum Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten.

Härtefallregelung
Für die Geltendmachung von unvorhergesehenen Nachteilen aus dem Arbeitsverhältnis mit der Au-
tobahn GmbH ist ein Verfahren zum Nachteilsausgleich geregelt. Ansprüche können bis zum Ablauf 
von 18 Monaten nach dem Übergang erhoben werden. 

Wechselzuschlag
Die Beschäftigten und Auszubildenden, die am oder vor dem Stichtag des Betriebsübergangs wech-
seln, erhalten einen einmaligen Wechselzuschlag von 1.500 Euro beziehungsweise von 500 Euro.

Abstimmung in der Verhandlungskommission des dbb
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Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich am 
5. April 2019 auf die Regelungen zur Eingruppie
rung bei der neuen Autobahn GmbH des Bundes 
mit ihren zukünftig 15.000 Beschäftigten geei
nigt. Die Tarifeinigung umfasst das Entgeltgrup
penverzeichnis für die Beschäftigten in den Be
reichen Planung, Verwaltung und Betrieb des 
deutschen Autobahnnetzes ab dem Jahr 2021, 
wenn diese Aufgaben von den Bundesländern 
auf die Autobahn GmbH des Bundes übergehen. 
„Damit ist nun weitestgehend klar, welche Tä
tigkeiten welcher Entgeltgruppe in den Gehalts

tabellen entsprechen. Das ist ein wichtiger erster Baustein auf dem Weg zu einem soliden und at
traktiven Tarifvertrag bei der neuen Gesellschaft“, sagte der Verhandlungsführer und Fachvorstand 
Tarifpolitik des dbb, Volker Geyer.

Weitere Verhandlungsergebnisse müssen folgen
In den nächsten Schritten müssen nun weitere wichtige Punkte endgültig festgeschrieben werden, 
wie beispielsweise die Entgelttabellen und Zulagen, die Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge 
und die Beschäftigungsbedingungen für Auszubildende. „Wir wollen und werden eine insgesamt ge-
lungene Tarifstruktur durchsetzen“, stellte Volker Geyer klar. Dies ist für alle künftigen Beschäftigten 
der GmbH entscheidend. Denn erstens brauchen die Beschäftigten der Länder, die die Autobahn 
GmbH von einem Wechsel überzeugen möchte, eine konkrete Entscheidungsgrundlage. Zweitens 
muss sich die Gesellschaft mit attraktiven Arbeitsbedingungen schon jetzt für den Wettbewerb um 
neue Fachkräfte richtig aufstellen.

Verbesserte Eingruppierung und  
erleichterte Höhergruppierungen
Die Eingruppierungssystematik und die Entgeltrege-
lungen bei der Autobahn GmbH des Bundes folgen im 
Grundsatz dem Tarif beim Bund, also nach TVöD. Der 
dbb hat unter Beteiligung seiner Fachgewerkschaf-
ten VDStra., komba, BTB und DVG gegenüber dem 
Ländertarif (TV-L) weitergehende Verbesserungen 
erzielt. Für die Beschäftigten im Straßenbetriebs-
dienst sowie für Tätigkeiten von Meistern, Techni-
kern und Ingenieuren gilt künftig nicht allein eine 
aufgewertete Eckeingruppierung wie zum Beispiel 
die Entgeltgruppe 6 für Straßenwärter und Werk-
stattbeschäftigte, sondern außerdem der Grundsatz 
der vertikalen Durchlässigkeit der Eingruppierung für 
die nicht einschlägig Berufsausgebildeten:
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„Der dbb ist den gesteckten Zielen bei der Eingruppierung  
für die Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes mit 
dem heutigen Verhandlungstag ein erhebliches Stück nä-
hergekommen. Jetzt fehlen noch die letzten Detailabstim-
mungen. In der vorläufigen Schlussrunde dieser Verhandlungs-
gruppe am 5. April 2019 erwarten wir bei der Eingruppierung 
abschließende Verhandlungsergebnisse, die von den Beschäf-
tigten in den Bereichen Planung, Bau, Betrieb und Unterhal-
tung der Bundesautobahnen positiv bewertet werden kön-
nen“, stellt der dbb Verhandlungsführer Volker Geyer am Ende 
der dritten Verhandlungsrunde am 18. März 2019 die Erwar-
tungshaltung an die Arbeitgeber klar.

Weitere konkrete Fortschritte
Nachdem in der vorangegangenen Verhandlungsrunde am 13. Februar 2019 bereits eine Einigung auf 
die künftige Eckeingruppierung in die Entgeltgruppe 6 von ausgebildeten Straßenwärtern sowie von 
Beschäftigten im Werkstattbereich mit entsprechender Berufsausbildung und Tätigkeit erzielt wer-
den konnte, sind die Arbeitgeber nunmehr auf Forderungen nach bestimmten Funktionsmerkmalen 
im Straßenbetriebsdienst und ihre tarifliche Bewertung eingegangen. Diese Abstimmungen betreffen 
zum Beispiel Beschäftigte in der Bauüberwachung, als Verwalter des Gerätehofs, als Leiter einer Ko-
lonne beziehungsweise Kolonnenführer und auch die Operatoren in der Verkehrsleitstelle. Die noch 
vorläufigen Verhandlungsergebnisse zur Eingruppierung ergeben dabei mittlerweile ein stimmiges 
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Verhandlungskommission des dbb auf der Gegenseite v.r.n.l.: Volker Geyer, dbb Tarifchef, mit Klaus Eckl, Ingo Scheit, Karsten Kirmse  
(alle VDStra.), Wilhelm Caldenhoven (komba) und Michael Brendle (BTB)
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onen stehen nun die Regelungen zur 
Überleitung von Beamtinnen und Be-
amten zur Autobahn GmbH fest. Der 
dbb konnte dabei klare Zusagen errei-
chen. Aus Sicht des dbb ist damit eine 
umfassende Basis geschaff en worden, 
auf der die Beamtinnen und Beam-
ten ihre persönliche Entscheidung für 
einen Wechsel treff en können. 

Grundsätzliches zur Überleitung 
Für Beamtinnen und Beamte, die nach deren erforderlicher Zustimmung von den Ländern / 
Kommunen zur Autobahn GmbH bzw. zum FBA wechseln wollen, gilt ab deren Versetzung an 
das FBA und ggf. der folgenden Zuweisung an die Autobahn GmbH das Bundesbeamtenrecht. 
Zur Klärung einer Reihe von Fragen (u. a. Besitzstandswahrung) und Absicherung insbesondere 
auch der Fortkommensmöglichkeiten wurde in mehreren Gesprächen zwischen BMVI, BMI und 
Gewerkschaften auf politischer und fachlicher Ebene nach Lösungen gesucht. Deren Ziel ist, im 
Regelfall jegliche Schlechterstellung zu vermeiden. Dieses Ziel ist mit Blick auf das „geschnürte 
Gesamtpaket“ erreicht worden. Off enbleiben musste die Frage, welche Rechtsqualität die viel-
zitierte Besitzstandszusage des Fernstraßenüberleitungsgesetzes für Beamtinnen und Beamte 
hat. Nach Auff assung des „Verfassungsministeriums BMI“ hat es ermessensleitenden Charak-
ter. Dieses prägte auch die Gespräche. Ob es überhaupt einer Klärung dieser Rechtsfrage in Ein-
zelfällen bedarf, bleibt abzuwarten.
Eine Folge unserer Bedenken in diesem Zusammenhang ist, dass aus zu Beginn der Gespräche 
angedachten Anwendungshinweisen zur Überleitung jetzt Anwendungsrichtlinien geworden 
sind. Das sichert eine stärkere Verbindlichkeit der Inhalte ab. 

Wesentliche Ergebnisse in der Anwendungsrichtlinie 
Soweit die Laufb ahnbefähigung nach dem Bundesrecht anerkannt werden kann, geschieht 
dies. Ist dies aufgrund der Vorbildung in Ausnahmefällen nicht 
möglich, wird der Fall dem Bundespersonalausschuss vorgelegt. 
Die Besoldung wird mindestens die Höhe der jetzigen Besoldung 
inklusive aller grundgehaltsergänzenden Zulagen betragen. Ein 
möglicher Fehlbetrag wird mit einer Ausgleichszulage nach § 19 
b BBesG ausgeglichen, die auch ruhegehaltsfähig ist. Die Erfah-
rungszeiten werden, soweit dies nach Bundesrecht möglich ist, 
anerkannt. Dies gilt insbesondere auch für Zeiten einer hauptbe-
rufl ichen Tätigkeit, die der angestrebten Verwendung im öff entli-
chen Dienst gleichwertig sind.
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Klare Zusagen!

dbb hat Basis für 
Einzelentscheidungen verbessert

Verhandlungen zur Überleitung der Beschäftigten in die Autobahn GmbH 
des Bundes
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Bei den Tarifverhandlungen am 12. Juli 2019 
haben sich der dbb und die Autobahn GmbH 
des Bundes auf zukunftsfähige Regelungen 
für den Manteltarifvertrag verständigt. Der 
Übergang auf die neue Gesellschaft hat nun 
eine tragfähige Basis. Aufbauend auf dem 
TVöD gibt es viele Verbesserungen für die 
künftigen Beschäftigten. 

Mehr Entgelt
Um einen Anreiz für den Übergang zu schaffen, gibt es schon heute neue Entgelttabellen für die Zeit 
nach dem Übergang. Ohne zu wissen, wie die allgemeine Tarifentwicklung aussieht, wird die ab März 
2020 geltende TVöD-Tabelle für die Autobahn GmbH um 3,5 % bis zur Entgeltgruppe 9c aufgestockt. 
Ab der Entgeltgruppe 10 erfolgt eine Erhöhung um 2 %. Liegt die Erhöhung in der Tarifrunde mit Bund 
und Kommunen im Herbst 2020 oberhalb der jetzt vereinbarten Werte, gibt es diesen Differenzbetrag 
zusätzlich. Ist die Erhöhung im TVöD niedriger, bleibt es bei den höheren Werten.

13. Monatsgehalt, Unternehmensbonus und Wechselzuschlag
Der dbb konnte im Tarifvertrag ein echtes 13. Monatsgehalt durchsetzen. Statt einer anteiligen Jahres-
sonderzahlung gibt es ein volles Gehalt. Zusätzlich gibt es ab 2023 einen Unternehmensbonus mit der 
garantierten Höhe von 10 % auf Basis der Entgeltgruppe 10 Stufe 3. Abhängig von der Erreichung der 
selbstgesetzten Ziele der Autobahn GmbH steigt der Anteil für die Beschäftigten. In der Übergangs-
phase gibt es einen einmaligen Wechselzuschlag zur Autobahn GmbH von 1.500 Euro.

Bessere Eingruppierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Künftig werden Straßenwärterinnen und Straßenwärter und Werkstattbeschäftigte in die Entgelt-
gruppe 6 eingruppiert. Ausgehend von dieser Eckeingruppierung entwickelt sich das System wei-
ter nach oben. Meisterinnen und Meister sowie Technikerinnen und Techniker starten mit der Ent-
geltgruppe 8. Die Eingruppierung der Ingenieurinnen und Ingenieure beginnt mit der Entgeltgruppe  
10. Wichtig ist, dass das System nach oben hin durchlässig ist. Die Eignung und die auszuübende Tä-
tigkeit entscheiden künftig über die Entgeltgruppe. So gibt es echte Gleichwertigkeit unabhängig von 
formalen Kriterien. 

Arbeitszeit
Alle Kolleginnen und Kollegen in den Autobahn-, Straßen-, Fernmeldemeistereien und den Werkstät-
ten haben eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden. 38,5 Stunden haben auch alle im Schicht- 
und Wechselschichtdienst. Die übrigen Beschäftigten haben eine 39 Stundenwoche. Gelöst wurde 
auch das Problem des Dienstes während der Rufbereitschaft. Die Einhaltung der gesetzlichen Ruhe-
zeiten nach einem Sonderdienst führt künftig nicht mehr zu Minusstunden.

Zuschläge, Absicherung bei Berufsunfähigkeit
Die Autobahn GmbH setzt Maßstäbe. Für die Tätigkeit im Gefahrraum 
„Autobahn“ gibt es 60 Euro pro Monat. Bei den Erschwerniszuschlägen gibt 
es künftig monatliche Pauschalregelungen. Beschäftigte im Kolonnen-
dienst erhalten einen pauschalisierten Erschwerniszuschlag von 60 Euro. 
Für Streckenwartinnen und Streckenwarte sowie Straßenmeisterinnen 
und Straßenmeister liegt dieser Zuschlag bei 25 Euro. Für den Winterdienst 
auf der Straße gibt es 60 Euro, für den Winterdienst in den Werkstätten 
15 Euro. Wege- und Zehrgelder werden in einer Außendienstpauschale zu-
sammengefasst. Bis 30 km Entfernung vom Arbeitsort werden 6,50 Euro 
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Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaften mit 
insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und seiner 
privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, 
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlichen und überzeu-
genden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 
Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst und seiner 
privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor 
Ort über www.dbb.de, über die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund 
und tarifunion – es lohnt sich!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

 Tarifbeschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
  Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung 
und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteil-
ten Auftrag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind Pflichtdaten, ohne die eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie 
Informationen über eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. 
Sonst erfolgt keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die 
Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 
030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über 
Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz.

Alle Texte, alle Infos, alle Antworten
Die Tarifeinigung ist ein komplexes Werk. Bei Rückfragen steht Deine Fachgewerkschaft gerne 
Rede und Antwort. Der dbb wird umgehend ein dbb SPEZIAL zur Autobahngesellschaft herausge-
ben. Dort veröffentlichen wir alle Tarifverträge und alle beamtenrechtlichen Regelungen. Natür-
lich werden auch weitere Informationen zum Beispiel zur Überleitung gegeben. Fragen, die sich im 
Zuge des Übergangs zur neuen Autobahngesellschaft ergeben, werden hier behandelt und beant-
wortet. So erhalten betroffene Kolleginnen und Kollegen eine Sammlung, die ein Stück der Unsi-
cherheit nehmen kann und den Weg aus dem Regelungs-Dschungel weist.

Das dbb SPEZIAL wird als Online-Version erstellt und direkt nach Erscheinen auf unserer Internet-
seite unter www.dbb.de abrufbar sein und zum Download bereitstehen.

Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft stellte Geyer klar: „Heute ist ein guter Tariftag, denn es ist uns gelungen, 
einen Tarifvertrag zu gestalten, der für die jetzt schon tätigen Beschäftigten attraktiv ist, der aber 
auch für den beruflichen Nachwuchs Perspektiven bietet. Wichtig wird aber auch sein, dass die neue 
Autobahn GmbH im Alltag ein guter Arbeitgeber wird. Damit hier erst gar keine Zweifel aufkommen, 
werden der dbb und seine betroffenen Fachgewerkschaften den Übergang zur Autobahn GmbH in-
tensiv und kritisch begleiten. Wir werden für starke Betriebsräte sorgen.“

In der Verhandlungskommission des dbb wurden die vorgelegten Ergebnisse für gut befunden und 
Geyers Überzeugung, dass es jetzt wichtig sei, die Kolleginnen und Kollegen über das Ergebnis umfas-
send aufzuklären, umfassend geteilt.


